AKADEMIELEHRGANG

„Vorbereitung auf die motorisierte Teilnahme am Straßenverkehr“

(Verkehrserziehung – 9. / 10. Schulstufe)

1.    Ausbildungsziel / Bildungs- und Lehraufgaben:

1. 1. Beschreibung:

Aufbauend auf den pädagogischen und fachlichen Kompetenzen sowie den notwendi-gen persönlichen körperlichen und geistigen  Voraussetzungen  der TeilnehmerInnen soll der Akademielehrgang  die  künftigen  LehrerInnen  für  die  unverbindliche  Übung „Vorbereitung auf den motorisierten Straßenverkehr“ an  der  Polytechnischen Schule und jene  künftigen  LehrerInnen, welche im Rahmen der Schulautonomie an mittleren und höheren Schulen die “Vorbereitung auf die motorisierte Teilnahme am Straßenverkehr“ Verkehrserziehung auf der 9. / 10. Schulstufe unterrichten werden, in den Aufgabenbereich der Verkehrserziehung einführen und im Besonderen auf die motorisierte Teilnahme am Straßenverkehr vorbereiten (Mopedausweis).

Auf der Grundlage theoretischer Erkenntnisse und praktischer Übungen werden die AbsolventenInnen befähigt, handlungsleitendes Wissen und Tun zu reflektieren und den SchülerInnen das eigene reflexive Vorgehen erfahrbar zu machen und somit das Hineinwachsen in die Rolle eines zukünftigen motorisierten Verkehrsteilnehmers zu ermöglichen. 

Die TeilnehmerInnen sollen erkennen, dass LenkerInnen eines Motorfahrrades im Straßenverkehr besonders gefährdet sind, jedoch durch sozialbezogenes und defensives Verhalten entscheidend zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Verringerung der Verkehrsproblematik beitragen können.

Vorrangiges Ziel ist es, durch eine intensive Vernetzung zwischen Theorie und Praxis die TeilnehmerInnen zu befähigen, einen durch „theoretische Grundlagen“ und „praktische Übungen“ gesicherten Unterricht darzubieten. 

Weiters stehen die persönliche Einstellung, Auseinandersetzung und Weiterentwick-lung der berufsspezifischen Einstellungen und Haltungen sowie der Erwerb von Rechtswissen, verkehrspsychologische Aspekte und methodisch – didaktische Unter-richtskompetenzen im Vordergrund, um sicheres, partnerschaftliches und verkehrsge-rechtes Verhalten zu intensivieren.

2. Empfohlene Unterrichtsmittel

          Unterrichtsmaterialien (Lehrer- und Schülerheft für VE - 9. Schulstufe) 

          Diaserie zur Gefahrenwahrnehmung

          Videofilme zum Thema Mopedfahren 

          Skripten: Rechtsvorschriften für Mopedfahrer, Mopedausweis u.a.

           Einsatz aller neuen Unterrichtstechnologien

3.     Zielgruppe / Einstiegsvoraussetzungen 

LehrerInnen an allgemeinbildenden und berufsbildenden Pflichtschulen sowie LehrerInnen an allgemeinbildenden und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen, die selbst einen gültigen Führerschein besitzen.

4.     Didaktische Hinweise

          Wie für alle Lehrveranstaltungen gelten für diese die didaktischen Grundsätze der 

          Lehrpläne der österreichischen Schulen als didaktische Richtlinie.

          Das didaktische Konzept für den Akademielehrgang sieht zwei Bereiche vor:

       * Den theoretischen Bereich der Wissensvermittlung, angereichert durch persönlichkeits-

          bildendende Elemente, in denen verkehrspsychologische Grundlagen, Rechtswissen 

          und methodische Kompetenzen vermittelt werden.

       * Den praktischen Bereich des Verkehrserziehungsunterrichtes, angereichert durch Ge-

          wöhnungsübungen, Geschicklichkeitsübungen und Kreuzungsfahren, in denen die

          praktischen Kompetenzen vermittelt werden. 

5.      Ausmaß des Akademielehrgangs

           Die Dauer des Akademielehrganges beträgt 36 Einheiten (a 45 Minuten) und umfasst

           folgende verpflichtende Lehrveranstaltungen

5. 1.     Stundentafel

TEILBEREICHE
AUSBILDUNGSSTUNDEN

ART DER LEHRVERANSTALTUNG

Verkehrspsychologische Aspekte


          2 Einheiten / Seminar

Rechtsgrundlagen und Straßenverkehrsordnung
          4 Einheiten / Seminar

Methodisch – didaktische Inhalte und Aufbereitung
        16 Einheiten / Seminar

Praktischer Unterricht


        14 Einheiten / Übungen

6.     Bildungsziele und -inhalte der Lehrveranstaltungen 

6. 1.  Bildungsziele         

         Erkennen, dass die VerkehrsteilnehmerInnen (insbesondere als Lenker eines Motorfahr-

         rades) im Straßenverkehr besonders gefährdet sind, aber durch sozialbezogenes 

         (partnerschaftliches) und defensives (vorausschauendes und fehlerkompensierendes) 

         Verhalten entscheidend zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Verringerung der 

         Verkehrsprobleme beitragen können. In diesem Zusammenhang ist auf die Bedeutung 

         des öffentlichen Verkehrs hinzuweisen. 

         Sich als motivierte/r Verkehrsteilnehmer/In, ausgestattet mit den nötigen 

         Einstellungen, dem entsprechenden Wissen und Können, im Straßenverkehr sicher und 

         verkehrsgerecht zu verhalten. 

         Erkennen der entscheidenden Bedeutung des eigenen Verhaltens, Anerkennung anderer 

         VerkehrsteilnehmerInnen als Partner, Erwerben einer sachlichen Einstellung zum 

         Fahrzeug, Erfassen der Straße als Verkehrsfläche zur funktionellen Verwendung,

         Beachten der Verkehrsordnung. 

         Erkennen der Priorität der Verkehrssicherheit gegenüber der Schnelligkeit.

6. 2.  Verkehrspsychologische Aspekte:

         * Begreifen des Straßenverkehrs als Feld sozialer Verhaltensweisen

         * Förderung der Mitverantwortung und der sozialen Rücksichtnahme auf andere 

            Verkehrsteilnehmer

         * Akzeptieren eines „Sicherheitspolsters“ statt an die Grenzen gehen

         * Verstehen der Vorschriften nicht als Hindernisse für die Selbstentfaltung sondern als 

             notwendige Regelung des Miteinanders im Straßenverkehr

         * Anleitung zur Selbstbeobachtung und realistischen Selbsteinschätzung im     

            Straßenverkehr

         * Ansätze zu einem Verständnis für die Zusammenhänge zwischen emotionalen 

            Zuständen und (Fehl-) Verhalten im Straßenverkehr

         * Verständnis für die Rolle der Exekutive (kein Feindbild)

6. 3.  Rechtsgrundlagen 

         Straßenverkehrsordnung

         Rechtsvorschriften für Moped- und Motorradfahrer

         Mopedausweis

         § 31 FSG (Moped ab 15!)

         weitere einschlägige Bestimmungen des FSG

         § 2 FSG – GV (Gutachten)

         Rollerfahrer: Boards, Skates und Scooter   

6. 4.  Methodisch – didaktische Inhalte und Aufbereitung

6. 4. 1. Stoffliche Inhalte

           * Kennenlernen der notwendigen organisatorischen Voraussetzungen für den Ablauf    

              der Unterrichtsveranstaltung 

          * Sinnvoller Einsatz des Computers wie auch verschiedenster Medien 

          * Vermitteln von physikalischen Grundlagen und Kenntnissen als Ausgangspunkt für   

             richtiges Verhalten als Verkehrsteilnehmer

          * Durchführen von Mopedprüfungen

          * Lernfelder schülergerecht aufarbeiten

          * Vermitteln der Wichtigkeit von Sichtbarkeit und der Verwendung von Helm und 

             Schutzausrüstung

          * Einführung in die unverbindliche Übung

          * Organisation des Unterrichts

          * Ablauf des Unterrichtsjahres

          * Tipps für die Praxis

          * Der Computer im Verkehrserziehungsunterricht 

          * Das Bremswegprogramm

          * Der Mopedausweis – derzeitige Bestimmungen, Prüfung, Auswertung, Prüfer

          * Die Lernfelder – Fahrzeug, Straße, FahrerIn, VerkehrspartnerIn, Regelwissen

          * 3 – A – Training (Alter – Absicht – Aufmerksamkeit)

          * Sicherheit durch Sichtbarkeit

          * Medien / Lehr- und Arbeitsmittel - Einsatzmöglichkeiten für den Verkehrserziehungs-

             unterricht

          * Physik im Straßenverkehr

          * Wenn Kräfte wirksam werden – Bremsweg, Reaktionsweg, Anhalteweg

          * Einführung in die Technik des Fahrzeuges

6. 5.  Praktische Übungen

         Auf Grund spezieller praktischer Übungen werden die TeilnehmerInnen befähigt, 

         das Fahrzeug auf seine Verkehrssicherheit zu überprüfen, richtig zu beherrschen, 

         Gefahrensituationen zu erkennen, richtig zu reagieren sowie allgemein richtiges Ver- 

         kehrsverhalten weiterzugeben und so entscheidend zur Hebung der Verkehrssicherheit 

         beizutragen.

         Durch das Verkehrstraining in Einzelsituationen – Befahren von Kreuzungen – werden 

         spezielle Praxisdefizite einzelner TeilnehmerInnen beseitigt.

6. 5. 1. Praxisinhalte

6. 5. 1. 1. Prüfung des Motorfahrrades auf seine Verkehrssicherheit

6. 5. 1. 2. Gewöhnungsübungen

6. 5. 1. 3. Geschicklichkeitsübungen

6. 5. 1. 4. Überholen - Vorbeifahren

6. 5. 1. 5. Kreuzungsfahren 

7.      Prüfungsordnung

             * Erfolgreiche Ablegung der vom Schüler abverlangten Prüfung  (Eigenkönnen,      

                Theorie und Praxis).

             * Die didaktischen Kompetenzen sind im Rahmen dieser Prüfung modellhaft

                    nachzuweisen.

